
 
Der Bürgermeister 
Fachbereich 7 - Interner Service 
 
 

Vorlage Nr. 306/25 

 
 
 

Betreff: 
 

Verpflichtung der Beisitzenden 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 

Wahlausschuss 10.07.2025 Berichterstattung durch: Herrn Krümpel 

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt 

Produktgruppe 71 Service Organisation 

 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 

 einmalig  jährlich  einmalig + jährlich 
 
 

Ergebnisplan   Investitionsplan 
 

Erträge        € Einzahlungen       € 
Aufwendungen        € Auszahlungen       € 
Verminderung Eigenkapital       € Eigenanteil       € 
 
 

Finanzierung gesichert 
 

 Ja  Nein 
durch 

 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt       
 sonstiges (siehe Begründung) 
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Vorlage Nr. 306/25 
 
Gemäß § 6 Absatz 3 Kommunalwahlordnung verpflichtet der Wahlleiter die anwesenden Bei-
sitzenden zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit über die 
ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen. 
 
Da in der Sitzung des Wahlausschusses am 18.12.2024 nicht alle ordentlichen und stellver-
tretenden Mitglieder anwesend waren und seitdem zudem teilweise personelle Veränderun-
gen stattgefunden haben, erfolgt in der heutigen Sitzung die Verpflichtung aller noch nicht 
verpflichteten Mitglieder – unabhängig davon, ob sie als ordentliches Mitglied oder als Ver-
tretung teilnehmen. 
 
Wortlaut der Verpflichtung: 
 

„Ich verpflichte mich, als Beisitzer/in im Wahlausschuss zur unparteiischen Wahr-
nehmung meines Amtes und zur Verschwiegenheit über die mir bei meiner amtlichen 
Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen, insbesondere über alle dem Wahlgeheim-
nis unterliegenden Angelegenheiten.“ 

 
 
 
Über die jeweiligen Verpflichtungen werden gesonderte Niederschriften gefertigt, die der 
Niederschrift dieser Sitzung als Anlage beigefügt werden.  
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